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Zusammenfassung 

Ziel der Schwerpunktaktion war die Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte für polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und die Kontamination der Produktgruppen mit Listerien. 

73 Proben aus ganz Österreich wurden untersucht. 
 Keine Probe wurde beanstandet. 

Hintergrundinformation 

Im Rahmen dieser Schwerpunktaktion sollte die Einhaltung der Grenzwerte für PAK überprüft 
werden. 
Die Höchstgehalte für PAK sind in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 geregelt. 
PAK sind krebserregende Substanzen, die durch unvollständige Verbrennungsprozesse oder 
Pyrolyse von organischen Materialien (Holz, Kohle, Benzin, Öl, Tabak, Abfälle) oder Lebensmitteln 
(Grillen, Braten, Räuchern, Trocknen) entstehen. 

Zusätzlich sollten diese Produktgruppen auf eine Kontamination mit Listeria monocytogenes 
überprüft werden, da sie als in dieser Hinsicht gefährdete Produkte anzusehen sind. 

Probenumfang und Beurteilungsgrundlagen 

Gesamtprobenzahl: 73 
Zur Beurteilung wurden folgende Rechtsgrundlagen herangezogen: 

 Verordnung (EG) Nr. 1181/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln 

 Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel 

Ergebnisse 

Die Beanstandungsquote lag bei 0 Prozent. 

Tabelle 1: Beurteilungsquoten 

Proben Anzahl % KI (95 %)1 

nicht beanstandet 73 100 (96 %; 100 %) 

beanstandet 0 0 (0 %; 4 %) 

gesamt 73 100,0 --- 

                                                             

1 Die Daten stammen von Zufallsstichproben. Die Aussagen der Ergebnisse sind somit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet – 
der wahre Wert liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb des Konfidenzintervalls (KI). Die Breite des Intervalls hängt 
wesentlich von der Anzahl der Daten ab. Je mehr Daten/Proben vorliegen, desto schmäler wird das KI bzw. je weniger 
Daten/Proben vorliegen, desto breiter wird das KI. 
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Ein Hinweis bezieht sich auf die analytisch ermittelten Gehalte an Benzo(a)pyren und der Summe 
von Benzo(a)pyren, Benzo(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen (PAK4). Diese liegen 
unter Berücksichtigung der Messunsicherheit im Toleranzbereich. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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